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Zitat

Original von kleiner gruener frosch

Diese Formulierung ist mir bekannt. Sie sagt jedoch aus, dass der Schüler versetzt ist ... und
zwar endgültig.

Mein beschreibener Fall tendierte in die Richtung, dass ein Schüler "auf Probe" versetzt wird.
Dies ist m.E. in NRW nicht vorgesehen. Meine SL stützt sich auf die sog. "Prognoseklausel", die
m.E. hier fehlinterpretiert wird.

Mir geht es nicht darum, meiner SL einen zu "pinnen". Letztendlich muss sie das verantworten.
Es ging mir lediglich um die Eruierung der rechtlichen Unbedenklichkeit, die wohl auch
offensichtlich in diesem Forum bestehen bleibt.

Letztendlich ist diese Entscheidung sicherlich zu begrüßen, da sie "pro Schüler" ist; einzig und
allein die rechtliche Unumstrittenheit bleibt weiter im Raume.
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Pluto1024

1
https://www.lehrerforen.de/thread/17781-versetzung-aus-p%C3%A4dagogischen-gr%C3%BCnden-mit-
probezeit/?postID=147184#post147184

https://www.lehrerforen.de/thread/17781-versetzung-aus-p%C3%A4dagogischen-gr%C3%BCnden-mit-probezeit/?postID=147184#post147184
https://www.lehrerforen.de/thread/17781-versetzung-aus-p%C3%A4dagogischen-gr%C3%BCnden-mit-probezeit/?postID=147184#post147184

